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Tipp von
Verkehrsanwalt Alexander Dauer

 Topthema:

Bußgeld und Fahrverbot
Berlin (DAV). Wer den Mindestabstand nur
geringfügig unterschreitet, kann auf ein mildes
Urteil hoffen wie die Verkehrsrechtsanwälte
des Deutschen Anwaltvereins (DAV) mitteilen.
Das Amtsgericht Bayreuth hat in seinem
Urteil vom 26. Oktober 2006 (Aktenzeichen:
2 OWi 139 Js 11473/05) bei Unterschreiten
des 50-Meter-Abstandes um nur 5,7 Meter
eine nur leichte Fahrlässigkeit festgestellt und
die übliche Strafe ermäßigt.

Der Betroffene fuhr mit seinem Lkw auf einer
Autobahn mit 70 km/h. Der Abstand zum
vorderen Fahrzeug betrug anstatt der vorge-
schriebenen 50 Meter nur 44,3 Meter. Wegen
seiner mehreren – auch einschlägigen – Ein-
tragungen in Flensburg wurde ihm eine er-
höhte Geldbuße von 100 Euro und auch ein
einmonatiges Fahrverbot auferlegt.

Der Amtsrichter hatte aber aufgrund der ge-
ringen Unterschreitung des Mindestabstandes
ein Einsehen und ermäßigte die Geldbuße
auf 35 Euro. Gleichzeitig hob er auch das
Fahrverbot auf. Bei der Einhaltung der Min-
destabstände handele es sich nicht um einen
statischen Vorgang, bei dem der Abstand
exakt nachmessbar sei. Der Abstand müsse
geschätzt werden. Bei einer Unterschreitung
von nur 5,7 m lägen nur eine geringe Fehlein-
schätzung und somit nur eine leichte Fahrläs-
sigkeit vor. Der Fall zeigt, dass man sich gegen
Bußgeldbescheide erfolgreich wehren kann.
Und dies ist kein Einzelfall. Ein Verkehrsanwalt
kann oft weiterhelfen.

Wenn ein Bußgeldbescheid droht, gehen Sie
auf jeden Fall zum Verkehrsanwalt. Denn eine
erfolgversprechende Verteidigung im Buß-
geldverfahren lässt sich nur durchführen,
wenn man sich des Beistandes eines Ver-
kehrsanwaltes bedient. Denken Sie daran: Sie
können die Normen des Gerichtsverfahrens
nicht im Einzelnen kennen. Und: Selbst ist
man immer sein schlechtester Verteidiger.
Argumente aus subjektiver Sicht können Sie
eher be- als entlasten. Darüber hinaus kennt
ein Verkehrsanwalt die Fehlerquellen, etwa
beim Geschwindigkeitsmessverfahren, Rot-
lichtüberwachungen oder Abstandsmessun-
gen. Verkehrsanwälte erkennen formale Feh-
ler der Behörden, die Bescheide unwirksam
machen und kennen die Tricks, mit denen
zum Beispiel ein Führerscheinentzug noch
vermieden werden kann.

Tipp: Auch wenn Sie meinen, dass die Sache
aussichtslos ist, kann ein erfahrener Verkehrs-
anwalt oft noch weiterhelfen.
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Die folgenden Ausführungen geben einen
Überblick über die drohenden Bußen und das
Verfahren. Es ist zu unterscheiden zwischen
Geldstrafe und Geldbuße. Mit einer Geldstra-
fe werden Verstöße gegen die Strafvor-
schriften, zum Beispiel des Strafgesetzbuches,
geahndet, mit einer Geldbuße die Begehung
von Ordnungswidrigkeiten.

Das Straßenverkehrsgesetz nennt keinen eige-
nen Bußgeldrahmen. Geldbußen sind daher
nach § 17 OWiG unter Beachtung der Regel-
sätze der Bußgeldkatalogverordnung zu be-
stimmen, also in Höhe von 5–500 Euro für
fahrlässiges und höchstens 1.000 Euro für vor-
sätzliches Handeln. Die in der Bußgeld-
katalogverordnung enthaltenen Regelsätze
sind nur Richtwerte für die Bemessung der
Geldbuße. Sie sind für die Gerichte nicht ver-
bindlich. Die Regelsätze müssen aber im In-
teresse der Gleichbehandlung auch von den
Gerichten als Zumessungsregel beachtet wer-
den. Abweichungen von den vorgesehenen
Regelbußen bedürfen deshalb immer einer
Begründung.

Die Regelsätze gehen von fahrlässiger Bege-
hung, gewöhnlichen Tatumständen und kei-
nen Voreintragungen aus. Mildernde oder
erschwerende Umstände sind daher durch
eine Reduzierung oder Erhöhung des Regel-
bußgeldes zu berücksichtigen.

Die Verhängung eines Fahrverbotes ist nur
neben – nicht anstelle – einer Geldbuße zu-
lässig. Wegen einer Ordnungswidrigkeit darf
ein Fahrverbot nur verhängt werden, wenn
der Betroffene die Ordnungswidrigkeit unter
grober und beharrlicher Verletzung der Pflich-
ten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat.
In § 4 der Bußgeldkatalogverordnung sind
Regelfahrverbote vorgesehen. Hierbei han-
delt es sich um:

1. Geschwindigkeitsüberschreitungen um
mehr als 30 km/h innerorts oder mehr als
40 km/h außerorts.

2. Eine zweite Geschwindigkeitsüberschrei-
tung von mehr als 25 km/h innerhalb

eines Jahres nach Rechtskraft des ersten
Verstoßes.

3. Unterschreiten des Sicherheitsabstandes
um weniger als 2/10 des halben Tacho-
werts bei Geschwindigkeiten von über 100
km/h.

4. Überholen und Fahrstreifenwechsel mit
Gefährdung oder Sachbeschädigung.

5. Rotlichtverstöße nach mehr als 1 Sekunde
Rotlicht oder unter Gefährdung anderer.

6. Führen eines Kraftfahrzeuges im Straßen-
verkehr mit 0,5 Promille oder mehr Alko-
hol im Blut.

7. Führen eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss
eines berauschenden Mittels gemäß der
Anlage zu § 24a StVG (zum Beispiel Can-
nabis, Heroin, Kokain oder Ampheta-
mine).

Auch bei diesen Regelfahrverboten muss sich
der Bußgeldrichter mit der Frage befassen, ob
der Verkehrsverstoß auch aus der persön-
lichen Situation des Fahrers heraus eine grobe
Pflichtverletzung darstellt. Der Richter könn-
te daher vom Fahrverbot absehen, wenn sich
der Verstoß als Augenblickversagen des Be-
troffenen im Straßenverkehr darstellt. Bei
Rotlichtverstößen kann ein Augenblickver-
sagen gegeben sein, wenn die Ampel unü-
bersichtlich angebracht ist und der Rotlicht-
verstoß daher  auf einem Wahrnehmungsfehler
beruht. Ein generelles Absehen vom Fahrver-
bot kommt bei den Regelfahrverboten nur in
Ausnahmefällen in Betracht. Zu denken wäre
etwa an den drohenden Verlust des Arbeits-
platzes oder die Gefährdung der wirtschaft-
lichen Existenz.

 Denken Sie daran …
Sie haben kein Geld zu verschenken! Dann
lassen Sie künftig bei Unfällen den Schaden
nicht durch einen Sachverständigen der geg-
nerischen Versicherung begutachten. Die
Gefahr ist zu groß, dass Sie auf der Wertmin-
derung sitzen bleiben oder ein unzutreffen-
des Restwertangebot unterbreitet wird. Auf
Sachverständigenorganisationen, die mit Ver-
sicherern zusammenarbeiten und Ihren Scha-
den möglicherweise geringer einschätzen,
müssen Sie sich nicht verweisen lassen. Am
besten fragt man seinen Verkehrsanwalt. Die-
ser kennt die örtlichen und auch die über-
regionalen Gutachter beziehungsweise die
maßgebenden Qualitätskriterien für Gutach-
ter.


